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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXIV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LIV. Jahrgang.

Nr. 36. Basel, 8. September. 1888.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberstlieutenant von Elgger.

Inhalt: Militärische Korrespondenz aus Frankreich. — Ein Beitrag zu der militärischen Ausbildung der

Schweizer-Offiziere in früherer Zeit. — Illustrirte Geschichte der k. k. Armee in ihrer kulturhistorischen Bedeutung

von ihrer Begründung bis heute. — Eidgenossenschaft: VIII. Armeedivision: Brigade-Wiederholungskurse.
Luzern: Bericht über die Resultate des militärischen Vorunterrichts in der Stadt vom Jahre 1887/88. Ausland:
Frankreich: Manöver von Artilleriemassen. Spanien: Eine Militärverschwörung.

Militärische
Korrespondenz aus Frankreich.

Vor Kurzem wurde der Zivilkriegsminister
Frankreichs in einer Senatssitzung interpellirt,
wie es sich eigentlich mit dem vielbesprochenen
obersten Kriegsrath (conseil superieur de la
guerre) verhalte. Man hoffte augenscheinlich,
in diesem famosen Kriegsrath eine Waffe gegen
den Kriegsminister selbst und, was noch viel
wichtiger ist, gegen die Kammer der Deputirten
zu finden. Eine Einrichtung, welche einen so

bedeutenden und in gewisser "Weise nicht
konstitutionellen Einfluss ausübt, wie man glaubt,
würde nothwendiger Weise ein präponderirendes

Uebergewicht schaffen, zum mindesten in alledem,

was die Organisation der Armee und
damit die Nationalvertheidigung beträfe.

Herr von Freycinet hat die Falle gesehen
und ist ihr geschickt aus dem Wege gegangen.
Es ist klar, dass der oberste Kriegsrath — so

gross seine Autorität auch sein möge — es

nicht wagen würde, sich in offene Opposition
zum Kriegsminister, noch weniger zur Depu-
tirtenkammer und niemals zum Willen der Nation
selbst zu setzen. Seine Mitglieder werden nie

vergessen, dass ihre Ernennung einzig und allein

vom Staatsoberhaupte abhängt. Es genügt, um
die Majorität über eine gegebene Vorlage zu de-

placiren, einige Personaländerungen auf
Vorschlag des Kriegsministers vorzunehmen. Nichts
ist einfacher und gerechtfertigter, als eine

derartige Massregel.

Man sieht schon hieraus, dass der oberste

Kriegsrath der französischen Armee in seiner

gegenwärtigen Konstitution weder eine Stütze,

noch eine bewegende Kraft sein kann, denn er
kann weder Widerstand leisten, noch besitzt er
zur Ergreifung der Initiative die nöthige
Unabhängigkeit und Macht. Seine Wichtigkeit ist
nur sekundärer Art in Bezug auf die Lösung
von Fragen technischer Art und auch hier hat
er nur Rathschläge zu ertheilen. Wesentlich
und ausschliesslich konsultativer Natur, kann der
oberste Kriegsrath nie eine Macht im Staate
werden.

Für einen Kriegsminister wäre dies schon
eine andere Frage. Aber auch bei diesem wichtigen

Posten sorgt man schon in Frankreich
dafür, dass der Baum nicht in den Himmel
wachse. Ein Kriegsminister, der zeitweilige
oberste Kriegsherr der Armee, sollte, schon
seiner vielen Funktionen wegen, der Politik
ganz fremd bleiben. Das ist aber nicht der
Fall. Wie wäre er sonst auf diesen höchsten
Posten gelangt? Er muss sich auf eine
zahlreiche politische Partei stützen, die er auf der
Rednerbühne oft in den bedenklichsten und politisch

wichtigsten Fragen mit Erfolg vertheidigen
soll. Er muss, wo möglich, Allen zu gefallen
suchen und soll selbst die Hülfe und Sympathie,
zum mindesten die Neutralität, einer in Frankreich

immer gewichtiger auftretenden neuen

Macht, der Presse, zu erlangen suchen. Wehe
ihm aber, wenn er diese Macht missbraucht!

Dass unter solchen Umständen der
Kriegsminister der Politik nicht fern bleiben kann,
selbst wenn er wollte, und, wie seine Kollegen
der übrigen Ministerressorts, ein Spielball der

Parteien wird, liegt auf der Hand. Auch ist
der Posten des Kriegsministers weit entfernt,
begehrenswerth zu sein und es erklärt sich,

dass, um den Gefahren einer so delikaten Situa-


	...

